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Vorwort

„Der philosophische Diskurs der Moderne“1 lässt sich grob in zwei Denk-
richtungen unterteilen. In seiner ersten und früheren Ausprägung, wie
sie sich in René Descartes „cogito“ und in Immanuel Kants Kritiken ma-
nifestiert, liegt der Fokus auf einem selbstbewussten Subjekt, das über
den Gebrauch seines rationalisierenden Verstandes die Welt aufklärt. Von
diesem nimmt eine verfügbarmachende Vernunft ihren Ausgang, die ihre
Gegenstände berechnet und sich von den Fesseln alter Mythen zu ent-
zaubern sucht. Wesentliche Kategorien der praktischen und politischen
Philosophie – wie die Menschenrechte, der gewaltmonopolisierende Na-
tionalstaat, die Gewaltenteilung, die repräsentative Demokratie oder das
Rechtsstaatsprinzip – entspringen dieser Ausrichtung oder erhalten in ihr
zumindest eine transzendentalphilosophische Fundierung.

Mit Friedrich Nietzsche schlug das moderne philosophische Denken
dagegen einen anderen Kurs ein. Impulsgeberin dieser Ausprägung ist
eine ausgewiesene Skepsis gegenüber den Denkwegen der aufklärenden
Vernunft. Dieser – auch unter dem Etikett der Postmoderne firmierende –
Diskurs hat sich insoweit den Nachweis einer konstitutiven Bedingtheit
der Subjektivität von äußerlichen Begebenheiten zum Ziel gesetzt. Inner-
halb dieser Denkrichtung wird sich daher darauf konzentriert, was der
subjekt-zentrierten Vernunft entgeht, um sie darin mit ihrem Anderen zu
konfrontieren. Nicht selten wird hier die aufklärerische Vernunft als eine
instrumentelle Vernunft enthüllt, die hinterrücks Herrschaftsverhältnisse
der Ausbeutung und des sozialen Ausschlusses etabliert, die vor ihr noch
aus sich selbst heraus gerechtfertigt erscheinen.

Dass es auch mit dem Recht eine derartige Bewandtnis habe, war eines
der Verdachtsmomente, die den jüdischen Philosophen Walter Benjamin
leiteten, als er zur Jahreswende 1920/1921 den Aufsatz „Zur Kritik der
Gewalt“2 verfasste. Im zeitgeschichtlichen Kontext kurz nach den Gräueln

A.

1 Vgl. dazu und im Folgenden Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne.
2 Der Aufsatz war eigentlich für eine Veröffentlichung in den „Weißen Blättern“ ge-

dacht. Dort wurde er allerdings abgelehnt, weil er „für zu lang und zu schwierig“
erachtet wurde. Erst im August 1921 fand er schließlich im „Archiv für Sozialwis-
senschaft und Sozialpolitik“ Publizität. Vgl. zur Entstehungsgeschichte von Zur
Kritik der Gewalt: Tiedemann/Schweppenhäuser, Anmerkungen der Herausgeber zu
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und den geopolitischen Umbrüchen des Ersten Weltkriegs, einer erfolg-
reichen Revolution in Russland und einer gescheiterten in Deutschland
und der noch jungen, aber auch fragilen Weimarer Republik artikuliert
Benjamin in dem Essay seine tiefgreifenden Zweifel am überkommenen
Verständnis der für die Staats- und Rechtstheorie zentralen Kategorie Ge-
walt. Gewalt, so sein Argwöhnen, lasse sich nicht vollends in der weitver-
breiteten Vorstellung vom Zweck-Mittel-Verhältnis darstellen, noch darin
ihre Anwendung rechtfertigen, geschweige denn unter dieser Größe ab-
bauen. Vielmehr will Benjamin im Aufkommen wie auch im Niedergang
von Rechtsordnungen eine inhärente Dialektik zweckrationalen Gewaltge-
brauchs am Werk sehen. Nach dieser sei das Recht existenziell auf Gewalt
als Mittel angewiesen und dennoch stets dazu gehalten, sie allenthalben zu
bekämpfen, um ihrer Art nicht selbst zur Beute zu werden. Dabei identi-
fiziert Benjamin dieses „Schwankungsgesetz“3 innerhalb seines geschichts-
philosophischen Analyserahmens als ein Relikt mythischen Ursprungs, das
sich zum neuzeitlichen Zeitbewusstsein quasi anachronistisch verhält.

Seit seiner Veröffentlichung hat der Essay „Zur Kritik an der Gewalt“ eine
Vielzahl von Rezeptionen hervorgerufen.4 Nachdem der Interessenschwer-
punkt seiner Rezipienten in den 1960er Jahren auf den revolutionären
Einschlägen lag5, entspannt sich ab den 1990er Jahren zwischen den post-
strukturalistischen und kritischen Philosophen Jaques Derrida, Giorgio
Agamben und Christoph Menke eine Kontroverse, die ihren Ausgang in
jenem Schwankungsgesetz des Rechts nimmt und sich darin Benjamins
postmoderner Erbmasse angenommen hat. In Tradition zu Benjamins Ge-
schichtsphilosophie entwickeln sie ihre Anschauung vom Recht aus einer
strukturalen Zeichentheorie, paradigmenbasiert bzw. form-genealogisch.
Das Rechtsbild, welches sie danach zeichnen, hat ziemlich exzessive, so-
zial-exklusive, unflexibel-totalisierende und lädierende Züge – Züge, die
insoweit die klassischen modernen Rechts- und Staatstheorien ignorieren.
Effektiv werden diese Qualitäten dabei einer „Gewalt des Rechts“6 zuge-
schrieben, die das Recht als Phänomen im Wesentlichen prägt.

Seite 179-203 (Zur Kritik der Gewalt), GS II.3, S. 943-945; Brief von Benjamin an
Gershom Scholem, Januar 1921, Benjamin, Gesammelte Briefe, Bd. 2, S. 130.

3 Benjamin, Zur Kritik der Gewalt, GS II.1, S. 202.
4 Vgl. zur Rezeptionsgeschichte Honneth, „Zur Kritik der Gewalt“, in: Lindner

(Hg.), Benjamin-Handbuch, S. 193 (193).
5 Vgl. Marcuse, Nachwort, in: Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt und andere

Aufsätze, S. 99-107.
6 Menke, Recht und Gewalt, S. 34.

A. Vorwort
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Während in den vergangenen Jahren wissenschaftliche Abhandlungen
die Gewalt des Rechts, wie sie sich vom postmodernen Diskurs im An-
schluss an Benjamin darstellt, im Souveränitätsprinzip aufbauschen und
ungeachtet ihrer positiven Funktionen für eine rigorose Kastration des
Rechts von aller Gewalt plädieren7 oder aber vor lauter Polemik die eige-
nen Parallelen in der Ausgangsposition übersehen8, blieb eine vermitteln-
de Analyse zwischen dem Recht, so wie es gegenwärtig praktiziert wird,
und seiner postmodernen Kritik bis heute aus.

Die vorliegende Studie hat sich daher zur Aufgabe gemacht, diese Lücke
zu schließen und die Gewalt des Rechts sowie die dazugehörige Kontrover-
se im Anschluss an Benjamin aus einer rechtstheoretischen Perspektive zu
reflektieren. Eine Herausforderung, derer sich diese Arbeit zu stellen hat,
ist dabei der Umstand, dass, bis auf Agamben, keiner der Autoren Jurist
war bzw. ist und die Texte, auf die hier Bezug genommen wird, allesamt
philosophische sind, wobei sich Benjamin noch nicht einmal dezidiert als
Rechtsphilosoph verstanden wissen wollte.

Die Reflexion erfolgt hierbei in fünf Teilen. Gegenstand des ersten (Kap.
B.) ist zunächst die Formulierung eines rechtstheoretischen Begriffs vom
Recht, der insbesondere sein vorgebliches Verhältnis zur Gewalt, als auch
seine Funktion in modernen Gesellschaften ausleuchtet. Darin fungiert
der zu bildende Begriff im Gesamtzusammenhang der Arbeit, wohlweis-
lich seiner Nähe zur subjektzentrierten Vernunft, als kritischer Maßstab
wie auch als Kontrastfolie für die ihm nachgelagerte Rekonstruktion.

Der zweite Teil (Kap. C.I.) hat sich der Darstellung der spezifischen
Epistemologie der Autoren verschrieben. Die genaue Analyse des indivi-
duellen erkenntnistheoretischen Zugangs erweist sich als unabdingbare
hermeneutische Voraussetzung für das jeweilige Rechtsverständnis des ein-
zelnen Autors. Erst auf Grundlage der sprachphilosophischen und zeichen-
theoretischen Implikationen werden Ort, Wirkungsweise und Status der
Gewalt des Rechts in ihrer vollen Dimension einsichtig, was darzustellen
Gegenstand des dritten Werksabschnitts (Kap. C.II.) ist. Von besonderer
Bedeutung ist dabei für die Bewertung der Gewalt des Rechts Derridas an-
spruchsvoller und ideologiekritischer Gerechtigkeitsbegriff9, den es wider
den Relativismus der positiven Rechtslehre gegenüber der Kategorie Ge-
rechtigkeit als kritischen Maßstab für rechtliches und politisches Handeln

7 Loick, Kritik der Souveränität.
8 Ladeur, Die Textualität des Rechts.
9 Dessen Bedeutung wird insbesondere von Wolf, Gerechtigkeit als Dekonstruktion,

herausgearbeitet.

A. Vorwort
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auch innerhalb pluralistischer Gesellschaften zu rehabilitieren gilt (Kap.
C.II.3.b. und Kap. C.III.3.d.).

Im vierten Teil (Kap. C.III.) sollen die Gewaltüberwindungsstrategien
der Autoren eine Beurteilung erfahren. Gerade vor dem Hintergrund ihrer
Transformationskonzepte zeigt sich dabei deutlich, inwieweit die Autoren
die Funktionen des Rechts unbedacht lassen, die dieses in hyperkomplexen
Gesellschaften einnimmt.

Abschließend soll daher auf Basis von Derridas „hermeneutischem Gene-
ralstreik“10 und im Gegensatz zu Benjamins „revolutionärem Generalstreik“,
Agambens Vision von „Studium und Spiel“ und Menkes „Entsetzung
des Rechts“ der Versuch unternommen werden, Grundzüge eines neuen
Rechts zu skizzieren (Kap. D.), das seinen bisherigen funktionalen Errun-
genschaften gerecht werden könnte, sich zugleich aber auch als gegenüber
den Rechtsunterworfenen sozialintegrativ und weniger lädierend erweist.

10 Ich entlehne den Begriff zur Bezeichnung der von Derrida fokussierten Transfor-
mationsbewegung Vismann, Rechtshistorisches Journal 1992, S. 250 (250).

A. Vorwort
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